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RESOLUTION 63/292

Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 30. Juni 2009, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/63/899, Ziff. 7).

63/292. Finanzierung der Integrierten Mission der Vereinten Nationen in Timor-Leste

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mission
der Vereinten Nationen in Timor-Leste103, des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen104 und der mündlichen Erklärung der Vorsit-
zenden des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen105,

unter Hinweis auf die Resolution 1704 (2006) des Sicherheitsrats vom 25. August 2006,
mit der der Rat beschloss, in Timor-Leste eine Folgemission, die Integrierte Mission der Ver-
einten Nationen in Timor-Leste, für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten einzurichten,
mit der Absicht, sie um weitere Zeiträume zu verlängern, und die späteren Resolutionen, mit
denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1867 (2009) vom 26. Fe-
bruar 2009, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 26. Februar 2010 verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 61/249 A vom 22. Dezember 2006 und 61/249
B vom 2. April 2007 über die Finanzierung der Mission und auf ihre späteren diesbezüglichen
Resolutionen, zuletzt Resolution 62/285 vom 20. Juni 2008,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanzmit-
teln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haushalts-
voranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Generalver-
sammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006 und 61/276 vom 29. Juni 2007
sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Integrierten Mission der Verein-
ten Nationen in Timor-Leste per 30. April 2009, namentlich von den noch ausstehenden Beiträ-
gen in Höhe von 42,2 Millionen US-Dollar, was etwa 8 Prozent der gesamten veranlagten Bei-
träge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur fünfunddreißig Mitgliedstaaten ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen
mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge
sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass
ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätigkei-
ten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der General-
sekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesonde-
re derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert
war;

103 A/63/607 sowie A/63/710 und Add.1.
104 A/63/746/Add.3.
105 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Fifth Committee, 48. Sitzung
(A/C.5/63/SR.48) und Korrigendum.
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6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im Hin-
blick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behan-
deln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden Res-
sourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

9. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedenssi-
cherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde lie-
gen;

10. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen104 und in der mündlichen Erklärung der Vorsitzenden des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen105 an und ersucht den Generalsekretär, ihre
vollständige Umsetzung sicherzustellen;

11. nimmt Kenntnis von Ziffer 19 des Berichts des Beratenden Ausschusses;

12. nimmt außerdem Kenntnis von Ziffer 26 des Berichts des Beratenden Ausschusses;

13. nimmt ferner Kenntnis von Ziffer 33 des Berichts des Beratenden Ausschusses und
beschließt, die in den Ziffern 59 bis 87 des Berichts des Generalsekretärs106 vorgeschlagene
Schaffung von Planstellen und von Stellen für Freiwillige der Vereinten Nationen zu genehmi-
gen, mit Ausnahme von einer Stelle des Felddienstes für einen Systemverantwortlichen für das
elektronische Fahrtenbuch (CarLog) und das System zur Erfassung des Treibstoffverbrauchs
(FuelLog), vier Stellen für Freiwillige der Vereinten Nationen als Englischlehrer, zwei nationa-
len Stellen des Allgemeinen Dienstes für Verwaltungsassistenten und neun nationalen Stellen
des Allgemeinen Dienstes für Sicherheitsassistenten;

14. nimmt Kenntnis von Ziffer 36 des Berichts des Beratenden Ausschusses;

15. nimmt außerdem Kenntnis von Ziffer 40 des Berichts des Beratenden Ausschusses;

16. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Mission die gesamte erforder-
liche Unterstützung für die für 2009 geplanten Kommunalwahlen in Timor-Leste entsprechend
dem vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 1867 (2009) erteilten Mandat bereitstellt, und be-
schließt in dieser Hinsicht, den Mittelantrag in Höhe von 3.073.200 Dollar zur Unterstützung
der Kommunalwahlen in Timor-Leste zu bewilligen;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die vollständige Durchführung der ein-
schlägigen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;

18. ersucht den Generalsekretär ferner, alles Erforderliche zu veranlassen, um sicherzu-
stellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

19. ersucht den Generalsekretär, sich zur Senkung der mit der Beschäftigung von Be-
diensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin zu bemühen, in der
Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

20. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch künftig alles Erforderliche zu veranlas-
sen, um die Beschleunigung des Rekrutierungsverfahrens zu erleichtern und den Stellenbeset-
zungsgrad in der Mission zu erhöhen;

21. begrüßt es, dass im Juli 2008 eine neue Datenbank, das Verfolgungssystem für Ver-
fehlungen, eingeführt wurde, um Vorwürfe wegen Verfehlungen zu erfassen und zu verfolgen
und so über genauere Aufzeichnungen über alle bei der Mission eingegangenen Beschwerden

106 A/63/710.
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und Vorwürfe zu verfügen, nimmt davon Kenntnis, dass die Anzahl der Vorwürfe wegen
schwerer und weniger schwerer Verfehlungen gestiegen ist, und ersucht den Generalsekretär,
dafür zu sorgen, dass die zur Behebung dieser Situation erforderlichen Maßnahmen ergriffen
werden;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008

22. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug
der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008107;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010

23. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Integrierte Mission der Vereinten Nationen
in Timor-Leste für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 den Betrag von
215.011.500 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von
205.939.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag von 7.550.200 Dollar
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 1.521.900 Dollar für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen; 

Finanzierung der bewilligten Mittel für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010

24. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 26. Februar 2010 den
Betrag von 142.061.175 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalver-
sammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des
Beitragsschlüssels für das Jahr 2009, der in ihrer Resolution 61/237 vom 22. Dezember 2006
festgelegt wurde, und für das Jahr 2010108 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

25. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 5.746.230 Dollar im Steuer-
ausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 5.127.605 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen An-
teil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 519.320 Dollar, die für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 99.305 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 an-
zurechnen ist;

26. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mis-
sion zu verlängern, den Betrag von 72.950.325 Dollar für den Zeitraum vom 27. Februar bis
30. Juni 2010 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des Beitragsschlüssels für das Jahr 2010108 zu einem monatlichen Satz von
17.917.625 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

27. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) der jeweilige
Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 2.950.770 Dollar im Steuerausgleichsfonds, der
sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.633.095 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätz-
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 266.680 Dollar, die für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 50.995 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 26 anzurechnen ist;

28. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 14.477.500 Dollar für die am 30. Juni
2008 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalver-
sammlung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 61/237
festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzu-
rechnen ist;

107 A/63/607.
108 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden.
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29. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegen-
über der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 14.477.500 Dollar für die am
30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 28 festgelegten Schema auf ihre
ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

30. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personalabga-
be in Höhe von 761.200 Dollar für die am 30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode auf die
Guthaben aus dem in den Ziffern 28 und 29 genannten Betrag von 14.477.500 Dollar anzurech-
nen sind;

31. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen aktiven
Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;

32. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen,
um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten
Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003)
des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;

33. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie in
Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten
zu verwalten sind;

34. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Integrierten Mission der Vereinten Natio-
nen in Timor-Leste“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 63/293

Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 30. Juni 2009, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/63/900, Ziff. 6).

63/293. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Georgien109 und des entsprechenden Berichts des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen110,

unter Hinweis auf die Resolution 854 (1993) des Sicherheitsrats vom 6. August 1993, mit
der der Rat die Entsendung eines Vorauskommandos von bis zu zehn Militärbeobachtern der
Vereinten Nationen für einen Zeitraum von drei Monaten und die Eingliederung des Voraus-
kommandos in eine Beobachtermission der Vereinten Nationen billigte, für den Fall, dass der
Rat eine solche Mission offiziell einrichten würde,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 858 (1993) des Sicherheitsrats vom 24. August
1993, mit der der Rat die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien einrichtete,
und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachtermission verlän-
gerte, zuletzt Resolution 1866 (2009) vom 13. Februar 2009,

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluss 48/475 A vom 23. Dezember 1993 über die Fi-
nanzierung der Beobachtermission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Be-
schlüsse, zuletzt Resolution 62/260 vom 20. Juni 2008,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen,

109 A/63/517 und A/63/684.
110 A/63/746/Add.6.




